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Kapitel 01: Leistungspositionen

2 Ärztliches Gutachten, pro 1 Min.

Gültigkeit 01.01.26 - 31.12.99

CHF Leistung 6.13 CHF

MwSt-Satz Kein Satz

Kapitel 01

Ein Gutachten ist eine im Auftrag vorgenommene Beurteilung durch einen für die Fragestellung(en)
ausgewiesenen Facharzt hinsichtlich grundsätzlicher und/oder umstrittener Probleme von
Krankheit, Unfall und von versicherungsspezifischen Fragen, auch ohne direkten Bezug zur
aktuellen Behandlungssituation des Versicherten. Die Modalitäten werden vorgängig zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmehmer schriftlich vereinbart.

Die Position ist im Zusammenhang mit der Erstellung eines ärztlichen Gutachtens oder eine mit
dem Gutachten in Zusammenhang stehenden Untersuchung des Patienten abzurechnen. Mit dem
vereinbarten Pauschalbetrag sind sämtliche Leistungen (ärztliches Gutachten sowie alle
Untersuchungen) abgegolten.

Bei Express-Aufträgen erfolgt die Abrechnung gemäss individueller Vereinbarung zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer. Express-Aufträge werden mit der Tarifposition 2a als
Zuschlagsleistung in Rechnung gestellt.

Limitation:
Keine Limitation, da Modalitäten vorgängig schriftlich vereinbart werden.

2a Expresszuschlag ärztliches Gutachen

Gültigkeit 01.01.26 - 31.12.99

CHF Leistung > 0.00 CHF

MwSt-Satz Kein Satz

Kapitel 01

Die Höhe des Expresszuschlags wird im Hinblick auf einen festgelegten Ablieferungstermin
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart.

Der Expresszuschlag kann vom Auftragnehmer in Rechnung gestellt werden, falls die
Terminvorgabe eingehalten wird.

Die Anwendung bleibt besonderen Fällen vorbehalten; die Ausrichtung eines Expresszuschlags
kann, wenn eine solche bei der Auftragserteilung nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, nicht
nachträglich eingefordert werden.

Limitation:
Abrechnung gemäss spezieller Vereinbarung mit dem Kostenträger.
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